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Geplante Unternehmen-
steuerreformen: 
Eine modellbasierte Simulation der  
Auswirkungen auf Investitionen  
und Steuereinnahmen

Zur Diskussion gestellt

Seit der Corona-Pandemie befindet sich die deutsche 
Wirtschaft in einer Phase anhaltender Stagnation. Das 
Wirtschaftswachstum, gemessen an der Entwicklung des 
Bruttoinlandsprodukts, schwankte in den Jahren 2022 bis 
2024 kontinuierlich um die Nulllinie (Statistisches Bundes-
amt 2025a). Ein zentraler Treiber für zukünftiges Wachs-
tum sind die privaten Investitionen der Unternehmen. 
Fiskalpolitische Maßnahmen, insbesondere steuerliche 
Entlastungen, können hierbei eine wichtige Rolle spielen, 
um Investitionsanreize zu setzen. 

Der Koalitionsvertrag der aktuellen schwarz-roten Bundes-
regierung sieht konkrete Reformen im Bereich der Unter-
nehmensbesteuerung vor, die vor der Sommerpause im 
Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur 
Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland auf den 
Weg gebracht wurden. Zum einen ist die Einführung einer 
degressiven Abschreibung für Ausrüstungsinvestitionen 
in Höhe von 30 % geplant, die bereits beschlossen wurde 

und zeitlich befristet in den Jahren 2025 bis 2027 gilt. 
Zum anderen sieht die Regierung eine schrittweise Sen-
kung der Körperschaftsteuer von derzeit 15 auf 10 % vor. 
Diese Reduktion soll über einen Zeitraum von fünf Jahren 
erfolgen, beginnend im Jahr 2028.

Quantitatives Firmenmodell

Zur Analyse der geplanten Reformen wird ein dynami-
sches quantitatives Modell mit heterogenen Unternehmen 
verwendet, basierend auf Menkhoff (2025). In diesem 
Modell treffen Firmen Investitionsentscheidungen in einem 
dynamischen Umfeld mit stochastischer Produktivität auf 
individueller und gesamtwirtschaftlicher Ebene. Ändern 
Unternehmen den Kapitalstock aktiv, ist das mit fixen und 
variablen Kosten verbunden. Das Modell orientiert sich am 
etablierten Workhorse-Modell von Cooper und Haltiwan-
ger (2006).

Ein neues Merkmal des Modells von Menkhoff (2025) ist, 
dass Unternehmen unterschiedlich stark von potenziellen 
makroökonomischen Krisen betroffen sind. Ihre eigene Be-
troffenheit können sie jedoch nur grob abschätzen. Auf-
grund dieser Unsicherheit verhalten sie sich vorsichtig und 
planen Investitionen so, als wären sie im Krisenfall relativ 
stark betroffen. Diese Modellkomponente erscheint ange-
sichts der aktuellen geopolitischen und wirtschaftlichen 
Unsicherheiten realitätsnah und kann die Wirksamkeit fis-
kalpolitischer Maßnahmen beeinflussen.

Zusätzlich berücksichtigt das Modell fixe sowie lineare 
Produktionskosten, um realistische Gewinnmargen zu 
gewährleisten. Sowohl diese Kosten als auch die Kapital-
kosten (Zinssatz) werden als konstant angenommen. Die 
Kalibrierung des Modells auf die deutsche Volkswirtschaft 
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erfolgt gemäß den Werten in Menkhoff (2025). Die ge-
planten Reformen werden in den beschriebenen Modell-
rahmen integriert, das Modell wird anschließend nume-
risch gelöst und simuliert. Im Fokus der Analyse steht das 
langfristige Kapitalvolumen unter den jeweiligen Reformen.

Die geplante Senkung der Körperschaftsteuer wird im Mo-
dell abgebildet, indem der Unternehmensteuersatz von 
30 auf 25 % reduziert wird. Das höhere Ausgangsniveau 
reflektiert, dass Kapitalgesellschaften in Deutschland 
neben der Körperschaftsteuer auch der Gewerbesteuer 
unterliegen. Die Modellierung der degressiven Abschrei-
bung gestaltet sich komplexer.

Wirkungsweise der degressiven Abschreibung

Grundsätzlich gilt: Unternehmen können ihre steuerliche 
Bemessungsgrundlage durch Abschreibungen auf Investi-
tionen senken, da die Abschreibung den buchhalterischen 
Gewinn mindert. Eine Änderung der Abschreibungsregel 
beeinflusst daher ausschließlich den zeitlichen Verlauf der 
steuerlichen Entlastung, nicht jedoch deren Gesamthöhe 
über die Lebensdauer der Investition.

Die ökonomische Wirkung unterschiedlicher Abschrei-
bungsregeln lässt sich über den Barwert der Abschreibung 
zum Zeitpunkt der Investition vergleichen. Dieser Barwert 
entspricht dem heutigen Wert aller zukünftigen Abschrei-
bungsbeträge unter Berücksichtigung eines Diskontfak-
tors. Bei einer linearen Abschreibung mit Steuersatz τ über 
n Jahre und Zinssatz r (Diskontfaktor β=1/(1+ r)) ergibt 
sich folgender Barwert:

1 – βnτ
n 1 – β

Für die degressive Abschreibung mit Abschreibungsrate δ 
ergibt sich folgender Barwert:

τ δ
1 – β (1 – δ) 

Da bei der degressiven Abschreibung ein größerer Teil der 
Abschreibung in die frühen Jahre fällt, ist ihr Barwert in der 
Regel höher als bei der linearen Abschreibung. Dadurch sinkt 
die effektive Steuerbelastung zum Investitionszeitpunkt stär-
ker – ein Anreiz für Unternehmen, Investitionen zu tätigen.

Der Mehrwert der Einführung der degressiven Abschrei-
bung für Unternehmen lässt sich als Differenz der Bar-
werte zwischen degressiver und linearer Abschreibung 
berechnen. Ökonomisch entspricht dieser Vorteil einem 
Investitionsbonus, der proportional zur Investitionssumme 
gewährt wird – allerdings implizit über die Steuerrechnung, 
nicht als direkte Zahlung.

Damit ähnelt die Maßnahme in ihrer Wirkung dem im Bun-
destagswahlkampf von der SPD vorgeschlagenen „Made 
in Germany“-Investitionsbonus. Dieser sah einen direkten 
Zuschuss in Höhe von 10 % der Anschaffungskosten vor. 
Der implizite Investitionsanreiz durch die degressive Ab-
schreibung fällt hingegen deutlich geringer aus. Unter der 
Annahme einer vorherigen linearen Abschreibung über 
acht Jahre und einem Zinssatz von 2 % beträgt der impli-
zite Investitionsbonus 0,75 % der Anschaffungskosten.

Besonders profitieren Unternehmen, die in langlebige 
Wirtschaftsgüter investieren. Bei linearer Abschreibung 
können solche Investitionen erst über viele Jahre hinweg 
steuerlich voll geltend gemacht werden, während bei de-
gressiver Abschreibung bereits im ersten Jahr 30 % der 
Anschaffungskosten abgesetzt werden können. So steigt 
beispielsweise der implizite Investitionsbonus auf 1,85 %, 
wenn die vorherige lineare Abschreibung über einen 50 % 
längeren Zeitraum erfolgt (zwölf anstatt acht Jahre). Aus 
den Barwertformeln ergibt sich zudem, dass der Vorteil 
der degressiven Abschreibung mit steigendem Zinssatz 
zunimmt, da zukünftige Steuerentlastungen stärker dis-
kontiert werden. Der implizite Investitionsbonus beträgt 
1,42 %, wenn der Zinssatz 4 % (anstatt 2 %) beträgt.

Ergebnisse der Modellsimulationen

Für die Modellsimulationen werden drei Kalibrierungen be-
trachtet. Im Basisszenario beträgt die jährliche Abschrei-
bungsrate 12 %, der Diskontierungszinssatz liegt bei 2 %. 
Zwei Alternativszenarien variieren jeweils einen dieser 
Parameter: Im Alternativszenario AfA1 wird die Abschrei-
bungsrate auf 8 % gesenkt, im Alternativszenario Zins der 
Zinssatz auf 4 % erhöht.

Im Basisszenario führt die geplante Senkung der Körper-
schaftsteuer um fünf Prozentpunkte zu einem Anstieg des 
aggregierten Kapitalstocks und somit auch der langfristi-
gen Investitionsausgaben um rund 0,57 % (vgl. Tab. 1). Bei 
einer Investitions-zu-Kapital-Quote von 0,12 entspricht 
dies einem einmaligen Investitionsimpuls von 4,8 %, um 
das neue Niveau zu erreichen. Diese Modellschätzung 
liegt unterhalb der empirischen Schätzungen von Link et 
al. (2024), die eine Investitionsreaktion von 3 % auf eine 
Änderung der lokalen Gewerbesteuer um einen Prozent-
punkt im ersten Jahr dokumentieren.2

1	 AfA = Absetzung für Abnutzung (Abschreibung).

2	� Ein Grund dafür könnte der abnehmende Grenznutzen von zusätzlichen Investi-
tionsanreizen sein, wie Best et al. (2024) im Zusammenhang mit Zinsänderungen 
zeigen. 
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Die dauerhafte Einführung der degressiven Abschreibung 
würde im Modell ebenfalls zu einem signifikanten langfris-
tigen Anstieg des Kapitalstocks führen. Im Basisszenario 
liegt der Anstieg des Kapitalstocks bei 0,37 %. Die Höhe 
des Effekts hängt jedoch maßgeblich von der gewählten 
Abschreibungsrate und dem Zinssatz ab.

Im Alternativszenario AfA (8 statt 12 %) verstärken sich 
die Effekte der degressiven Abschreibung deutlich: Der 
aggregierte Kapitalstock steigt in diesem Fall um 0,6 %, 
während der Effekt der Steuersenkung ähnlich stark bleibt. 
Im Szenario Zins mit höheren Diskontierungszinsen für 
Unternehmen erhöht sich der Effekt der degressiven Ab-
schreibung auf 0,71 %. Auch die Steuersenkung entfaltet 
unter der Annahme höherer Zinsen einen stärkeren Effekt 
auf den Kapitalstock (0,95 %), u. a. da ein höherer Zinssatz 
zu einem niedrigeren Anfangskapitalbestand führt und so-
mit den Grenznutzen von Investitionen erhöht.

Auswirkungen der Reformen auf das  
Steueraufkommen

Unter zusätzlichen Annahmen lassen sich in einer Über-
schlagsrechnung die Auswirkungen der Reformen auf 
das Steueraufkommen ermitteln. Die derzeitigen Einnah-
men aus der Körperschaftsteuer belaufen sich auf rund 
45 Mrd. Euro (BMF 2025). Eine Senkung des Steuer-
satzes um fünf Prozentpunkte würde bei unveränderter 

Bemessungsgrundlage zu einem Rückgang um etwa 
15 Mrd. Euro führen.

Allerdings stimulieren die attraktiveren steuerlichen Rah-
menbedingungen die ökonomische Aktivität – der „Ku-
chen“ wächst. Dennoch steigen die Körperschaftsteuerein-
nahmen laut Modell nur um etwa 170 Mio. Euro. Deutlich 
größer sind die potenziellen zusätzlichen Einnahmen aus 
anderen Steuerarten, beispielsweise aus der Lohnsteuer 
(Fuest et al. 2018). Basierend auf einem Gesamtsteuer-
aufkommen in der Größenordnung von 700 Mrd. Euro 
(BMF 2025)3 und unter der Annahme, dass der gesamt-
wirtschaftliche Kapitalstockanstieg mit einer proportio-
nalen Ausweitung der Steuerbasis einhergeht, ergeben 
sich daraus zusätzliche Einnahmen in Höhe von rund  
4 Mrd. Euro. Insgesamt bleibt der Einnahmenrückgang je-
doch deutlich: Die Mindereinnahmen betragen netto etwa 
10,8 Mrd. Euro.

Die Einführung der degressiven Abschreibung verändert 
die Gesamtsteuereinnahmen lediglich im Zeitverlauf, nicht 
in der Summe. Da auch der Staat frühere Einnahmen 
gegenüber späteren bevorzugt, werden die Steuereinnah-
men diskontiert bewertet. Dabei wird ein Zinssatz von 1 % 

3	� Die Steuereinnahmen im gesamten Bundesgebiet betrugen im Jahr 2024 (ohne 
Gemeindesteuern) 861 Mrd. Euro. Davon entfielen 719 Mrd. Euro auf die gemein-
schaftlichen Steuern.

Tab. 1 
Effekte auf den Kapitalstock und Steuereinnahmen in Mrd. Euro

Basisszenario Alternativszenario AfA Alternativszenario Zins

Steuer
senkung

Degressive  
Abschreibung

Steuer
senkung

Degressive  
Abschreibung

Steuer
senkung

Degressive  
Abschreibung

Effekt auf Kapitalstock in % 0,57 0,37 0,60 0,67 0,95 0,71

Aktuelle  
Körperschaftsteuereinnahmen 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00

Mechanische Steuerminder
einnahmen/implizite Kosten 
durch degressive Abschreibung

– 15,00 – 1,90 – 15,00 – 4,82 – 15,00 – 1,91

Körperschaftsteuermehr
einnahmen durch Wachstum 0,17 0,17 0,18 0,30 0,29 0,32

Potenziell weitere Steuermehr-
einnahmen durch Wachstum 3,99 2,59 4,20 4,69 6,65 4,97

Gesamteffekt auf  
Steuereinnahmen – 10,84 0,85 – 10,62 0,18 – 8,07 3,38

Basisszenario: Jährliche Abschreibungsrate 12 %, Diskontierungszinssatz 2 %; Alternativszenario AfA: jährliche Abschreibungsrate 8 %, Diskontierungs-
zinssatz 2 %; Alternativszenario Zins: jährliche Abschreibungsrate 12 %, Diskontierungszinssatz 4 %.
Quelle: Berechnungen des ifo Instituts.� © ifo Institut
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unterstellt, da sich der Bund günstiger verschulden kann 
als Unternehmen. Basierend auf nichtstaatlichen Brutto-
anlageinvestitionen in Höhe von 493 Mrd. Euro (Statisti-
sches Bundesamt 2025b)4 und einem impliziten Investi-
tionsbonus von 0,38 % ergeben sich Barwertkosten von  
1,9 Mrd. Euro. Obwohl der Kapitalstock durch die degres-
sive Abschreibung weniger stark steigt als bei der Kör-
perschaftsteuersenkung, erhöhen sich die Körperschaft-
steuereinnahmen in ähnlichem Umfang, da der Steuersatz 
unverändert bleibt. In Summe ist die degressive Abschrei-
bung in etwa selbstfinanzierend.

Die Auswirkungen auf die Steuereinnahmen sind in den Al-
ternativszenarien ähnlich. Eine größere Differenz zwischen 
den Diskontierungszinsen von Unternehmen und denen 
des Staates führt zu niedrigeren impliziten Kosten durch 
degressive Abschreibung und sogar zu einem positiven 
Gesamteffekt auf die Steuereinnahmen.

Alternativ kann für die Überschlagsrechnung der Effekte 
einer Körperschaftsteuersenkung auch die empirische 
Schätzung von Link et al. (2024) herangezogen werden. 
Demnach führt eine Änderung der lokalen Gewerbesteuer 
um einen Prozentpunkt zu einer Investitionsanpassung 
von 3 % im ersten Jahr. Übertragen auf eine Körperschaft-
steuerreduktion um fünf Prozentpunkte ergibt sich ein 
einmaliger Investitionsimpuls von rund 15 %, was lang-
fristig einem Anstieg des Kapitalstocks um etwa 1,25 % 
entsprechen würde. Infolge der stärkeren ökonomi-
schen Aktivität wären die zusätzlichen Steuereinnahmen 
höher als in den modellbasierten Kalkulationen, dennoch 
bliebe der Nettoeffekt auf das Steueraufkommen negativ 
(– 5,9 Mrd. Euro).

Grenzen der Simulation

Bei den obigen Kalkulationen wurde angenommen, dass 
eine Ausweitung des Kapitalstocks zu proportional hö-
heren Gewinnen führt. Im Modell steigt der Kapitalstock 
durch die Steuersenkung zwar um 0,57 %, die Unterneh-
mensgewinne jedoch nur um 0,05 % – also etwa ein Zehn-
tel. Diese geringe Gewinnsteigerung ist insbesondere auf 
zwei Modellmechanismen zurückzuführen: Erstens weist 
Kapital einen abnehmenden Grenzertrag auf – zusätzli-
che Investitionen bringen also weniger zusätzlichen Out-
put. Zweitens steigen weitere Produktionskosten (z. B. für 
Arbeit oder Betriebsmittel) linear mit dem Kapitaleinsatz, 
was den Gewinn überproportional dämpft. Würde man 
also die Änderung der Unternehmensgewinne im Modell 

4	� Dies ist eine konservativ hohe Schätzung, da zwar Wohnbauinvestitionen ausge-
nommen sind, jedoch Nichtwohnbauten und sonstige Anlageinvestitionen dazuzäh-
len, die voraussichtlich nicht unter die degressive Abschreibungsregel fallen.

als Grundlage für die Steuermehreinnahmen heranziehen, 
fielen diese deutlich geringer aus.

Trotz der Berücksichtigung zentraler ökonomischer Me-
chanismen bleibt das Modell ein abstrahiertes (stylized) 
Rahmenwerk. Es bildet wichtige Zusammenhänge zwi-
schen Besteuerung und Investitionsverhalten ab, lässt 
jedoch zahlreiche realitätsgetreue Kanäle unberücksich-
tigt. Dazu zählen etwa mögliche Anpassungen bei den 
Inputpreisen für Arbeit und Kapital infolge geänderter In-
vestitionsanreize. Auch Wechselwirkungen durch interna-
tionalen Steuerwettbewerb sowie potenzielle Verhaltens-
reaktionen multinationaler Unternehmen werden im Modell 
nicht erfasst.

Darüber hinaus bestehen Unsicherheiten in der Kalibrie-
rung zentraler Parameter, etwa zur Gewinnentwicklung 
oder zum Diskontierungsverhalten der Unternehmen. Die 
hier präsentierten Ergebnisse sind daher als Richtwerte zu 
interpretieren und sollten durch weiterführende empirische 
Studien und Modellvergleiche ergänzt werden.

Fazit und wirtschaftspolitische Implikationen

Unter der Prämisse, private Investitionen in Deutschland 
zu stärken, sind die geplanten Unternehmensteuerrefor-
men grundsätzlich zu begrüßen. Sowohl die Senkung der 
Körperschaftsteuer als auch die Einführung der degressi-
ven Abschreibung führen laut Modellsimulationen zu einer 
signifikanten Ausweitung des Kapitalstocks und damit 
zu höheren langfristigen Investitionen. Die Effekte beider 
Maßnahmen liegen in ähnlicher Größenordnung.

Die degressive Abschreibung entfaltet ihre Wirkung ins-
besondere bei langlebigen Investitionsgütern. Da sie im 
Modell fiskalisch günstiger abschneidet als die Körper-
schaftsteuersenkung und sich in den meisten Kalibrierun-
gen weitgehend selbst finanziert, erscheint eine unbefris-
tete Einführung erwägenswert. Eine dauerhafte Regelung 
könnte Investitionsanreize verstetigen und Planungssi-
cherheit für Unternehmen schaffen.

Darüber hinaus sollte geprüft werden, ob weitere steuer-
politische Maßnahmen – etwa die Ausweitung des Verlust-
rücktrags – gezielt Unternehmen erreichen können, die an-
gesichts hoher Unsicherheit zukünftige Gewinne nicht si-
cher erwarten. Die in Menkhoff (2025) analysierte Reform 
eines automatischen Übergangs zu einer symmetrischen 
Unternehmensbesteuerung (vergleichbar mit großzügigen 
Verlustrückträgen) in schweren makroökonomischen Kri-
sen hätte außerhalb von Krisen keine fiskalischen Kosten. 
Gleichzeitig würde sie den Kapitalstock bereits in norma-
len Zeiten um 0,23 % erhöhen und bei höherer erwarteter 
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Krisenwahrscheinlichkeit sogar um bis zu 0,53 %. Da der 
Staat in schweren Krisen ohnehin häufig ähnliche Maß-
nahmen ergreift, unterscheiden sich die fiskalischen Kos-
ten nicht wesentlich. Unternehmen profitieren jedoch von 
der verlässlichen Aussicht auf Unterstützung im Krisenfall, 
was Investitionen insbesondere in unsicheren Zeiten deut-
lich anregen kann. •
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